
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  8. Mai  2019  

Mandantenbrief Mai 2019 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Kein Unfallversicherungsschutz bei Handynutzung im Straßenverkehr 

· Vermietungsplattform Airbnb muss Identität von Wohnungsvermietern preisgeben 
 
Einkommensteuer 

· Zur Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach langjähriger Eigennutzung bei einer 
kurzzeitigen Zwischenvermietung 

· Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter sind steuerlich grundsätzlich 
abziehbar 

· Qualifizierung von Erträgen aus Internetauktionen bei eBay 
 

Lohn und Gehalt 

· Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung regelmäßig unzulässig 
 

Umsatzsteuer 

· Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück bei 
Beherbergungsbetrieben 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
 
 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai 2019 und Juni 2019 
S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.05.20191 11.06.20191 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

entfällt 11.06.2019 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 11.06.2019 
Umsatzsteuer 10.05.20192 11.06.20193 
Ende der Schonfrist  Überweisung4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

13.05.2019 14.06.2019 
07.05.2019 07.06.2019 

Gewerbesteuer 15.05.2019 entfällt 
Grundsteuer 15.05.2019 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck5 

20.05.2019 entfällt 
10.05.2019 entfällt 

Sozialversicherung6 28.05.2019 26.06.2019 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 

Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.05.2019/24.06.2019, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allgemein 
Ausübung der Verlängerungsoption bei der Gewerbemiete bedarf nicht der Schriftform 
Will ein Mieter die in einem Gewerbemietvertrag enthaltene Verlängerungsoption ausüben, ist dabei 
keine Schriftform einzuhalten. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
In einem Gewerbemietvertrag war neben einer Festlaufzeit eine zehnjährige Verlängerungsoption für 
den Mieter vorgesehen. Diese Option übte der Mieter auch rechtzeitig aus, jedoch per Computerfax 
ohne Unterschrift. Der Vermieter vertrat die Auffassung, dass die Option mangels eingehaltener 
Schriftform nicht wirksam ausgeübt worden sei. 
Nach Auffassung des Gerichts war die Optionsausübung jedoch wirksam erfolgt. Die Parteien haben 
keinen neuen Vertrag geschlossen, vielmehr wurde dem bestehenden Mietverhältnis lediglich ein 
neuer Zeitabschnitt hinzugefügt. Durch die Optionsausübung hat der Mieter mittels einseitiger Erklä-
rung ein ihm eingeräumtes Gestaltungsrecht wahrgenommen, das keinerlei Formerfordernissen unter-
liegt. 

Vermietungsplattform Airbnb muss Identität von Wohnungsvermietern preisgeben 
In vielen Städten Deutschlands gilt für Wohnraum ein Zweckentfremdungsverbot. Danach dürfen pri-
vate Wohnungen nicht oder nur in begrenztem Umfang als Ferienwohnungen vermietet werden. In 
München ist danach eine Vermietung privater Wohnräume länger als acht Wochen im Kalenderjahr für 
Zwecke der Fremdbeherbergung genehmigungspflichtig. 
Die Stadt München hat daher von der in Irland ansässigen Vermietungsplattform Airbnb Auskunft dar-
über verlangt, welche Vermieter im Stadtgebiet München im Zeitraum Januar 2017 bis Juli 2018 Woh-
nungen über die Plattform vermietet und dabei die Höchstdauer von acht Wochen überschritten ha-
ben. 
Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht München bestätigte. Die Betreibergesellschaft von Airbnb 
muss, weil sie in Deutschland tätig wird, die nationalen Vorschriften befolgen. Daran ändert auch der 
irische Firmensitz nichts. Da die Stadt München sachlich und örtlich zuständig war und kein Verstoß 
gegen EU-Recht oder datenschutzrechtliche Bestimmungen vorlag, war nicht nur das Auskunftsver-
langen, sondern auch das zusätzlich angedrohte Zwangsgeld i. H. v. 300.000 EUR für den Fall der 
Zuwiderhandlung rechtmäßig. 

Kein Unfallversicherungsschutz bei Handynutzung im Straßenverkehr 
Eine Hotelangestellte wurde auf dem Heimweg von der Arbeit beim Überqueren eines unbeschrank-
ten Bahnübergangs von einer Bahn erfasst. Sie erlitt dabei Frakturen im Kopfbereich, eine Hirnblutung 
und befand sich monatelang in stationärer Behandlung. Da die Angestellte zum Unfallzeitpunkt mit 
dem Handy telefoniert hatte, lehnte es die Berufsgenossenschaft ab, den Unfall als Arbeitsunfall an-
zuerkennen. 
Das Sozialgericht Frankfurt am Main gab der Berufsgenossenschaft Recht. Zwar war die Frau als 
Beschäftigte auf dem Heimweg grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Umfasst sei hiervon jedoch 
nur die Tätigkeit des Nachhausegehens vom Arbeitsort, nicht auch das gleichzeitige Telefonieren. Es 
handele sich daher um eine gemischte Tätigkeit durch gleichzeitiges Ausüben einer versicherten Ver-
richtung (Nachhausegehen) und einer unversicherten Verrichtung (Telefonieren). Ein Arbeitsunfall sei 
nur gegeben, wenn der Unfall wesentlich durch die versicherte Tätigkeit verursacht sei. 
Im entschiedenen Fall sei die Wahrnehmungsfähigkeit der Frau durch das Telefonieren jedoch deut-
lich eingeschränkt gewesen, sodass das hierdurch begründete erhebliche Risiko maßgeblich zu dem 
Unfall geführt habe. 

 
 
 



 

 
Einkommensteuer 
Zur Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach langjähriger Eigennutzung bei einer 
kurzzeitigen Zwischenvermietung  
Finanzgericht Baden-Württemberg, 13-K-289/17, Pressemitteilung vom 01.04.2019 
Das FG Baden-Württemberg hat zu der Frage Stellung genommen, ob der Gewinn aus der Veräuße-
rung einer nach langjähriger Eigennutzung kurzzeitig vermieteten Eigentumswohnung innerhalb von 
10 Jahren seit deren Erwerb steuerpflichtig ist. 

Steuerliche Behandlung der Leistungen einer vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen 
Direktversicherung in Form einer sog. Aufbauversicherung 
Ein hauptberuflich bei einer Versicherung tätiger Generalagent hatte mit seinem Arbeitgeber einen 
Versorgungsvertrag geschlossen. Es handelte sich um zwei Direktversicherungsverträge als 
sog. Aufbauversicherungen gegen jährliche Einmalbeträge in variabler Höhe. Diese errechneten sich 
aus dem Bestandszuwachs gemäß einer vertraglich vereinbarten Berechnungsmethode. Beitragszah-
ler war beim ersten Vertrag die Versicherung. Beim zweiten Vertrag wurden die Beiträge jeweils hälftig 
von der Versicherung und dem Generalagenten geleistet. Die Verträge wurden 1982 mit einer Laufzeit 
bis 2011 abgeschlossen. Für die Kapitalwerte der von der Versicherung finanzierten Versicherungs-
leistungen wurde zwischen den Beteiligten ein Handelsvertreterausgleichsanspruch ausgeschlossen. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Zahlungen aus beiden Aufbauversicherungen zum Ablauf-
zeitpunkt steuerfrei waren. Es handelte sich um Leistungen der sog. externen Altersversorgung, zu 
denen auch die Direktversicherung gehört. Die Zahlungen gehörten auch nicht zu den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb. Die eventuelle Verrechnung mit dem Ausgleichsanspruch spielt für die Beurteilung 
keine Rolle. 

Werbungskostenabzug bei Vermietungsabsicht einer selbstgenutzten Wohnung 
Renovierungskosten der eigenen Wohnung während der Selbstnutzung können steuerlich nur einge-
schränkt im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen geltend ge-
macht werden. Beabsichtigt der Eigentümer die dauerhafte Vermietung dieser Wohnung, sind die 
nach seinem Auszug entstandenen Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten 
steuerlich abzugsfähig, wenn die Vermietungsabsicht nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird. Hat 
er sich noch nicht endgültig zur Vermietung entschieden, sind die Renovierungskosten erst dann ab-
zugsfähig, wenn eine endgültige Vermietungsabsicht besteht. Diese kann z. B. durch Zeitungsanzei-
gen oder die Beauftragung eines Maklers nachgewiesen werden. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München) 
BFH stärkt Ehrenamt: Verluste aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter sind steuerlich 
grundsätzlich abziehbar Bundesfinanzhof, VIII-R-17/16, Pressemitteilung vom 02.05.2019 

Der BFH hat entschieden, dass Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter auch 
dann steuerlich berücksichtigt werden können, wenn die Einnahmen den sog. Übungsleiterfreibetrag 
nach § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von 2.400 EUR pro Jahr nicht übersteigen. 

Qualifizierung von Erträgen aus Internetauktionen bei eBay 
Hessisches Finanzgericht, 2-K-1835/16, Urteil vom 19.07.2018 

1. Der über Jahre nachhaltig ausgeübte Handel mit Gebrauchsgegenständen (z.B. aus Entrümpe-
lungen und Haushaltsauflösungen) auf der Internetplattform eBay, die jeweils mit dem Mindest-
gebot von 1 EUR bei den eBay-Auktionen eingestellt werden, ist grundsätzlich als gewerbliche 
Tätigkeit einzustufen.  

2. Bei der rechtlichen Entscheidung über die Frage, ob eine Vermögensverwaltung oder eine un-
ternehmerische Betätigung vorliegt sind insbesondere die Dauer und die Intensität der Tätig-
keit, die Höhe der Entgelte, die Beteiligung am Markt, die Zahl der ausgeführten Umsätze, das 
planmäßige Tätigwerden und die Vielfalt des Warenangebotes im Rahmen einer Gesamtbe-
trachtung zu würdigen. 

Hinweis: Wenn derartige Vorgänge nicht in der Einkommensteuererklärung deklariert werden, so wird 
die Finanzverwaltung bei Bekanntwerden u.U. nicht nur die Steuer nachfordern sondern auch ein 
Steuerstrafverfahren einleiten. 



 
Lohn und Gehalt  
Sachgrundlose Befristung bei Vorbeschäftigung regelmäßig unzulässig 
Ein Arbeitsvertrag kann ohne sachlichen Grund nicht befristet werden, wenn mit demselben Arbeitge-
ber schon vorher einmal ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. 
Ein Arbeiter war von März 2004 bis September 2005 als gewerblicher Mitarbeiter bei einem Unter-
nehmen tätig. Im August 2013 stellte das Unternehmen den Mann erneut sachgrundlos befristet als 
Facharbeiter ein. Die Parteien verlängerten die Vertragslaufzeit mehrfach, zuletzt bis August 2015. 
Der Arbeiter vertrat die Auffassung, dass sein Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt nicht geendet 
habe. 
Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht entschied. Das Verbot der sachgrundlosen Befristung kann 
zwar unzumutbar sein, wenn die Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet oder 
sehr kurz war. Um einen solchen Fall handelte es sich hier aber nicht. Vielmehr lag das vorige Ar-
beitsverhältnis im entschiedenen Fall nicht sehr lange, sondern nur acht Jahre zurück. 
Hinweis: Das Bundesarbeitsgericht hat damit seine frühere Rechtsprechung geändert, wonach es 
eine erneute sachgrundlose Befristung für zulässig hielt, wenn zwischen den Beschäftigungsverhält-
nissen mehr als drei Jahre lagen 

Umsatzsteuer 
Entgelte für Garantiezusagen eines Gebrauchtwagenhändlers sind umsatzsteuerfrei 
Ein Gebrauchtwagenhändler bot im Zusammenhang mit dem Verkauf der Fahrzeuge auch eine erwei-
terte Gebrauchtwagengarantie an. Der Käufer konnte im Garantiefall wählen, ob er die Reparatur 
beim Händler oder in einer anderen Werkstatt ausführen ließ. Der Händler hatte für den Garantiefall 
bei einer Versicherungsgesellschaft eine Rückversicherung abgeschlossen. Über die Zusatzgarantie 
stellte er gegenüber den Käufern eine Rechnung ohne Ausweis von Umsatzsteuer aber mit 19 % Ver-
sicherungsteuer aus und behandelte die Entgelte in seinen Umsatzsteuererklärungen als steuerfrei. 
Das Finanzamt meinte, die Garantiezusage sei eine unselbstständige Nebenleistung zum Gebraucht-
wagenverkauf und daher umsatzsteuerpflichtig. 
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem Händler recht, weil er dem Käufer Versicherungsschutz ver-
schafft hatte, der der Versicherungsteuer unterlag. Hierdurch soll eine doppelte Belastung des Versi-
cherten mit Versicherungsteuer und Umsatzsteuer vermieden werden. 

Schätzungsweise Aufteilung des Gesamtpreises auf Übernachtung und Frühstück bei 
Beherbergungsbetrieben 
Beherbergungsleistungen unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Erbringt der Be-
trieb auch Frühstücksleistungen, unterliegen diese Umsätze dem Regelsteuersatz von 19 %. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass Frühstücksleistungen auch dann von der 
Steuerermäßigung ausgenommen sind, wenn sie Nebenleistungen zu den ermäßigt zu besteuernden 
Übernachtungsleistungen sind. Ein Gesamtpreis für Übernachtung und Frühstück müsse auf die bei-
den Leistungen aufgeteilt werden. Eine Schätzung von 80 % Übernachtungsleistung und 20 % Früh-
stücksleistung führe zumindest dann zu angemessenen Ergebnissen, wenn der so ermittelte Früh-
stückspreis sich im Rahmen des am örtlichen Markt Üblichen hält. Eine Schätzung anhand der Kalku-
lation des Gesamtpreises durch den Unternehmer komme nur in Betracht, wenn eine solche Kalkula-
tion im Vorhinein erstellt worden sei. 
Hinweis: Im entschiedenen Fall bestand für Übernachtungsgäste nicht die Möglichkeit, das Frühstück 
(mit entsprechender Preisminderung) „abzuwählen“. Daher erschien eine Aufteilung nach den Einzel-
verkaufspreisen nicht möglich. Auch konnte der Einzelverkaufspreis für die Übernachtungsleistung 
aufgrund dessen nicht im Wege der Subtraktion des Einzelverkaufspreises für ein Frühstück (an 
Nicht-Übernachtungsgäste) vom Gesamtpreis für die jeweilige Übernachtung mit Frühstück ermittelt 
werden. 
 


